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Verbandsgemeindeverwaltuns I Postfach L0 | 67683 Weilerbach

Piratenpartei Rheinland-Pfalz
Gerd Hucke
Am Soll 12

66969 Lemberg

Rummelstraße L5

57685 Weilerbach

www.weilerbach.de

Sachbearbeiter: Frau Conrad

Tel. 0 53 74 / 922 - r29
doreen.con rad@vg-weilerbach.de

AZ: 2 / 650-22/Co.

Datum: 10.03.201.4

Sondernutzung auf öffentlichen Straßen;
Aufstellen von Plakatschildern für die Piratenpartei anlässlich der Europa-/Kommunalwahl
20L4;
lhr Antrag vom 25.02.2014

Sehr geehrter Herr Hucke,

wir erteilen lhnen hiermit die Erlaubnis in den Ortsgemeinden Erzenhausen, Eulenbis, Kollweiler,

Mackenbach, Reichenbach-Steegen, Rodenbach, Schwedelbach und Weilerbach Wahlplakate (nicht

größer als DIN A1) im öffentlichen Verkehrsraum aufzustellen. Die Plakate sind frühestens sechs

Wochen vor der Wahl aufzustellen.

Die Erlaubnis erstreckt sich grundsätzlich nur auf die innerörtliche Plakatierung.

An Verkehrszeichen dürfen keine Wahlplakate angebracht werden.

Wahlwerbung darf nicht über oder in erheblicher Höhe neben dem Verkehrsraum angebracht

werden, wie z.B. an den Außenseite Geländer von Brücken, die über Straßen führen.

Wahlwerbung darf nicht so aufgestellt werden, dass dadurch Fußgänger/Fahrradfahrer behindert

werden, Verkehrszeichen verdeckt oder die notwendigen Sichtfelder, z.B. an Fußgängerwegen,

Knotenpunkten, Haltesichtweiten in engen Kurven etc. beeinträchtigt werden.
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